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GmbH-Recht als auch nach dem KG-Recht sei der je-
derzeitige Beitritt eines Gesellschafters möglich.

Für den gewählten Weg gebe es im Übrigen ein prak-
tisches Bedürfnis: In der typischen GmbH & Co. KG 
sei eine Kapitalbeteiligung der Komplementär-GmbH 
nicht vorgesehen. Diese sei aber Voraussetzung, dass die 
Komplementärin bereits vor dem Wirksamwerden des 
Formwechsels der GmbH beitreten könne. Umgekehrt 
müsse die KG nach Personengesellschaftsrecht spätes-
tens im Zeitpunkt des Wirksamwerdens über mindes-
tens zwei Gesellschafter verfügen (vgl. §  228 Abs.  1 
UmwG). Die Alternative, die spätere Komplementär-
GmbH mit einer geringfügigen Kapitalbeteiligung be-
reits am Ausgangsrechtsträger zu beteiligen, widersprä-
che dem Ziel des Kontinuitätsgebots insoweit, als der 
Kapitalanteil des bisherigen Alleingesellschafters der 
GmbH „verwässert“ würde.

Das OLG Oldenburg sieht sich im Einklang mit den 
oben skizzierten Entscheidungen. Dass sich das sog. 
Treuhandmodell (d. h. eine treuhänderische Minimal-
kapitalbeteiligung vorweg) nun für die Praxis erledigt 
hat, lässt sich dennoch bis zu einer höchstrichterlichen 
Entscheidung nicht ohne Weiteres sagen. In anderen 
OLG-Bezirken dürfte Rücksprache mit dem Register-
gericht zu empfehlen sein (vgl. bereits DNotI-Report 
2019, 40, 41).

GBO §§ 22 Abs. 2, 29, 47 Abs. 2 S. 2, 18 Abs. 1
Grundbuchberichtigungsverfahren: Unrichtigkeits-
nachweis bei Tod eines GbR-Gesellschafters; Vorlage 
eines privatschriftlichen Gesellschaftsvertrags 

Die Berichtigung des durch den Tod eines Gesell-
schafters bürgerlichen Rechts unrichtig gewordenen 
Grundbuchs setzt neben dem Nachweis des Verster-
bens eines bisherigen Gesellschafters und des Nach-
weises der Erbfolge einen Nachweis des Inhalts des 
Gesellschaftsvertrags voraus. Wurde dieser privat-
schriftlich errichtet, kann die Vorlage dieses nicht 
in der grundbuchrechtlichen Form entsprechenden 
Gesellschaftsvertrags genügen.

OLG München, Beschl. v. 7.1.2020 – 34 Wx 420/19

Problem
Verändert sich der Gesellschafterbestand der im Grund-
buch eingetragenen GbR oder löst sich diese auf, so 
muss das Grundbuch gem. § 47 Abs. 2 GBO berich-
tigt werden. Die Grundbuchberichtigung kann ent-
weder durch Unrichtigkeitsnachweis (§ 22 GBO) oder 
durch Berichtigungsbewilligung (§ 19 GBO) erfolgen. 

Im vorliegenden Fall verstarb ein Gesellschafter einer 
im Grundbuch eingetragenen GbR. Der Gesellschafts-
vertrag war privatschriftlich verfasst und enthielt für 
den Fall des Todes eines Gesellschafters eine Nachfol-
geklausel. Hiernach sollte die Gesellschaft nicht auf-
gelöst, sondern mit den Erben oder Vermächtnisneh-
mern des Verstorbenen fortgesetzt werden. Nach dem 
Erbfall beantragte einer der Erben die Berichtigung des 
Grundbuchs dahingehend, dass der Erblasser aus der 
GbR ausgeschieden sei und die Erben an seiner Stelle 
Gesellschafter geworden seien. Vorgelegt wurden dabei 
der privatschriftliche Gesellschaftsvertrag und schrift-
liche Erklärungen aller Gesellschafter, dass der Gesell-
schaftsvertrag unverändert sei, darüber hinaus schrift-
liche Erklärungen der Erben, dass diese nicht von ihrem 
gesellschaftsvertraglichen Recht zur Ablehnung des Ge-
sellschafterbeitritts Gebrauch gemacht hätten. 

Das Grundbuchamt forderte für die Eintragung hin-
gegen die Berichtigungsbewilligungen aller verbliebe-
nen Gesellschafter und aller Erben. Eine Berichtigung 
aufgrund Unrichtigkeitsnachweises scheide mangels no-
tariellen Gesellschaftsvertrags aus.

Entscheidung
Die Beschwerde des (Mit-)Erben hatte Erfolg und die 
Zwischenverfügung des Grundbuchamts wurde aufge-
hoben – wenn auch nur aus formellen Gründen. In ma-
terieller Hinsicht legte das OLG jedoch unverbindlich 
dar, dass für den Unrichtigkeitsnachweis im Grund-
buchberichtigungsverfahren kein notarieller GbR-Ge-
sellschaftsvertrag erforderlich sei. 

Nach Ansicht des OLG ist es sachgerecht, an den Un-
richtigkeitsnachweis keine anderen Anforderungen zu 
stellen als an den Nachweis der Berichtigungsbewilli-
gungsbefugnis. Letzteres hatte das OLG München be-
reits in einer Entscheidung von 2014 (FGPrax 2015, 57, 
58 = MittBayNot 2015, 477 m. Anm. Tomasic) obiter 
dictum angedeutet. 

Die Reduzierung der Anforderungen auch beim Unrich-
tigkeitsnachweis begründete das OLG folgendermaßen: 
In der Rechtsprechung werde eine Abweichung vom 
strengen Formerfordernis prinzipiell für möglich gehal-
ten, wenn sich die Be teiligten andernfalls in einer un-
überwindlichen Beweisnot befänden. Bzgl. der Berich-
tigungsbewilligung akzeptiere man die Feststellung der 
Person der bewilligungsbefugten neuen Gesellschafter 
durch privatschriftlichen Gesellschaftsvertrag (ggf. in 
Verbindung mit einem Erbschein). Dann ist es aus Sicht 
des Gerichts nicht gerechtfertigt, einen privatschrift-
lichen Gesellschaftsvertrag bei der Grundbuchberich-
tigung durch Unrichtigkeitsnachweis abzulehnen. Das 
Gesetz schreibe prinzipiell keine spezielle Form für den 
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Gesellschaftsvertrag einer GbR vor, sodass auch ein no-
tarieller Gesellschaftsvertrag keinen Schutz vor späteren 
formfreien Vertragsänderungen biete. Vielmehr könn-
ten Zweifel an der Aktualität eines privatschriftlichen 
Gesellschaftsvertrags durch privatschriftliche Erklärun-
gen aller eingetragenen ursprünglichen Gesellschafter 
sowie der Erben beseitigt werden. 
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C.  Armbrüster/N.  Preuß/T.  Renner (Hrsg.), 
BeurkG/DONot, 8. Aufl ., Deutscher Notarverlag, 
Bonn 2020, 1080 Seiten, 174.– €

Über vier Jahre nach Erscheinen der letzten Aufl age ist 
das Standardwerk zum Beurkundungsgesetz und zur 
DONot nunmehr in achter Aufl age erschienen. Neu 
enthalten sind u. a. die Vorschriften zum elektronischen 
Urkundenarchiv. Die Angaben zum Inkrafttreten der 
§§ 55 Abs. 2 und 59a BeurkG sind allerdings nach Re-
daktionsschluss durch Tätigwerden des Gesetzgebers 
bereits wieder überholt. Das elektronische Urkunden-
archiv samt Verwahrverzeichnis geht einheitlich zum 
1.1.2022 an den Start (vgl. BGBl. I 2019, S. 1942). Das sei 
nur ergänzt: Änderungen nach Redaktionsschluss sind 
freilich weder dem Verlag noch den Autoren anzulasten.

Ansonsten führt das Werk in bewährter Manier sicher 
durch die alltäglichen Fragen des notariellen Beurkun-
dungsrechts und der Dienstordnung. Ausführlich wer-
den bspw. die praktisch relevanten Problemfälle bzgl. 
der Zwei-Wochen-Frist behandelt (§ 17 Rn. 233 ff .). 
Hier wird insbesondere besprochen, in welchen Fällen 
der Vertragsergänzung oder -anpassung ein erneutes 
Einhalten der Zwei-Wochen-Frist erforderlich ist. Pra-
xisnähe zeigt das Werk auch bei der Darstellung mög-
licher Verweisungen nach § 14 BeurkG und der als pro-
blematisch diskutierten Einzelfälle (§ 14 Rn. 12 ff .). 

Insgesamt bietet das Werk nicht nur an diesen Stellen 
einen tiefen Einblick in das Beurkundungsrecht und 
kann jedem Notar aufgrund der Praxisnähe zur An-
schaff ung empfohlen werden. 

 Notarassessor Dr. Julius Forschner

T.  Heidel (Hrsg.), Aktienrecht und Kapitalmarkt-
recht, 5. Aufl ., Nomos-Verlag, Baden-Baden 2020, 
3293 Seiten, 248.– €

Der von Heidel herausgegebene Kommentar zum Ak-
tien- und Kapitalmarktrecht dürfte inzwischen allen 
Praktikern ein Begriff  sein, die mit der Materie zu tun 

haben. Während das Kapitalmarktrecht die Notare nur 
selten und am Rande berührt, haben doch die meisten 
Kollegen hin und wieder mit aktienrechtlichen Frage-
stellungen zu tun. So ist es wohl kein Zufall, dass zum 
Autorenteam des Kommentars auch einige Notarkolle-
gen gehören. 

Bei den Kommentierungen zu den notarrelevanten Vor-
schriften fällt positiv auf, dass bspw. dem Zweck der 
notariellen Beurkundung der Gründungssatzung (§ 23 
AktG Rn.  3) ausreichend Raum gegeben wird. Bei 
§  130 AktG wird ausführlich auf das Beurkundungs-
verfahren eingegangen (Rn. 15 ff .), insbesondere auf die 
Frage, inwieweit eine Ergänzung und Berichtigung des 
Tatsachenprotokolls durch den Notar gestattet ist. Auch 
die praxisrelevanten Fragen der Prüfungs- und Hinweis-
pfl ichten bei der P rotokollierung einer Hauptversamm-
lung werden ausführlich besprochen (Rn. 19 ff .).

Lesenswert ist das eigene Kapitel zum europäischen 
Gesellschaftsrecht. Wer sich der Grundlagen der Ge-
sellschaftsrechtsharmonisierung vergewissern will,wird 
hier fündig. Nicht besonders ausführlich ist der Teil zur 
SE, was allerdings verständlicherweise dem Konzept als 
einbändiges Werk geschuldet ist. Alles in allem ist das 
Buch für Notare, die häufi ger mit dem Aktienrecht in 
Berührung kommen, auf jeden Fall einen Kauf wert.

Notarassessor Dr. Julius Forschner

C.-H. Horn, Materialienkommentar Erbrecht, No-
mos/Zerb, Baden-Baden 2020, 1662 Seiten, 169.– €

Das vorliegende Werk ist mit Sicherheit das Gegen-
teil eines Handbuchs für Praktiker. Und gerade das 
macht es so reizvoll. Claus-Henrik Horn hat in mühe-
voller Kleinarbeit die historischen Materialien zum Er-
brecht zusammengetragen und in einem Werk zusam-
mengestellt. Vorbei ist das mühsame Suchen in alten, 
nur verstreut vorhandenen Frakturwerken. Da sich das 
Erbrecht im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten als ge-
radezu hartnäckig beständig erweist, ist die historische 
Auslegung erbrechtlicher Normen von besonderer Be-
deutung. Der Herausgeber bezeichnet sein Buch deswe-
gen im Vorwort nicht ganz zu Unrecht als „historisch-
aktuellen Kommentar“. 

Spannend lesen sich bspw. die Beratungen zu den or-
dentlichen Testamentsformen. Mancher Kollege, der 
einen Erbschein aufgrund eines privatschriftlichen Tes-
taments vorzubereiten hat, mag sich wünschen, dass 
sich der Abgeordnete v. Buchka mit seiner Auff assung 
durchgesetzt hätte: „Ich stehe auf dem Standpunkt, daß 


